
Mederschrift

iiber die 34- öffentjiche Sitzung des BAUAUSSCHUSSES der Ortsgemeinde
Rheinbrohl am Dienstag, 16. 04. 2019, um 17. 30 Uhr, im Gertrudenhof

Die Anwesenheitsliste kann bei der Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindever-
waltung auf Wunsch eingesehen werden.

Der-Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 17. 30 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er
stellt fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht zu dieser Sitzung^eingeladen wurde.

Nichtöffentliche Sitzung 17. 30 Uhr

Die Tagesordnungspunkte 1 - 8 werden in nichtöffentlrcher Sitzung behandelt.

Öffentliche Sitzung: 17.45 Uh

9. Bauantrag auf Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses, Flur 27.
Nr. 97/3 ' -... ---, . ._, -,,

10. Bauantrag auf Anbau am bestehenden Außenlager, Flur 45, Nr. 71/9

11. Bauantrag auf Aufstellung einer Lackferkabine in einer Stahlbau-
Halle, Flur 32, Parzelle 20/7 u. 34/6

12. Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses auf Bodenolatte.
Flur 34, Nr. 583/23 ----..p.. -..-,
hier, Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO

13. Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit
Flur 34, Nr. 583/6 - -.. -. --. ---..... ^-. ^.,
Ner^Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO

14. Behandlung von Anträgen, die noch nicht Bestandteil dieser
Tagesordnung waren

15. Beantwortung von Anfragen

16. Mitteilungen der Verwaltung

17. Bekanntgäbe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten
Beschlüsse

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

Die Tagesordnungspunkte 1 - 8 werden in nichtöffentficher Sitzung behandelt.
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ÖFFENTLICHE SITZUNG 17.45 Uhr

Punkt 9: Bauantrag auf Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses, Flur 27, Nr.
97/3 ~ " -------'. --"

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen wird erteilt.

Der Antragsteller wird ersucht, die fehlerhaften Ansichten und Höhenan-
gaben auch im Hinblick auf die Parkplätze und deren Zufahrtsmöglich-
keiten (Feuerwehrseite) zeitnah nachzureichen.

Anmerkung der Vemaftung:
Nach Rücksprache mit dem Architekten konnte geklärt werden, dass die
Stellplätze 11-14 auf einer Zwischenebene liegen und somit keine neuen
Ansichten eingereicht werden müssen.

Punkt 1Qj Bauantraa auf Anbau am bestehenden Außenlaaer. Flur 45. Mr. 71/9

Beschluss; einstimmig

Das Einvernehmen wird erteilt.

Punkt 11: Bauantrag auf Aufstellung einer Lackierkabine in einer Stahfbau-Hal-
le, Flur 32. Parcelie 20/7 u. 34/6

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen wird fristwahrend versagt.
Der Bauausschuss steht der Nutzung grundsätzlich positiv gegenüber,
wiederholt aber den Beschluss aus der vorangegangenen Sitzung, "dass zur
abschließenden Entscheidung alle Stellungnahmen einschließlich die der
Kreisverwaltung Neuwied als der Unteren Bauaufsichtsbehörde zur
Entscheidungsfindung bei der Beratung und Beschlussfassung vorliegen
sollen. Dementsprechend erfolgt die fristwahrende Versagung des Einver-
nehmens und die Vertagung der Entscheidung auf den nächsten Bauaus-
schuss (voraussichtlich am 23. 05. 2019).

Punkt 12: Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses auf Bodenolatte. Flur
34, Nr. 583/23 ---- ". -^.. ^.^,
jijeri Freistellunasverfahren nach § 67 LBauO

Beschluss: entbehrlich

Verwaltungsseitig wird informiert, dass beim vorliegenden Antrag Nach-
besserungen erforderlich sind und die Unterlagen bereits angefordert



wurden. Die zulässige Firsthöhe von 8 m, gemessen ab Rohfußboden
Erdgeschoss wird nicht eingehalten. Ebenso ist die Anordnung der Stell-
platze neu zu ordnen.

Punkt 13: Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garaae.
Flur 34, Nr. 583/6 ~ --... ---..... -. -o-,
hieri Freistellunasverfahren nach S 67 LBauO

Beschluss: entbehrlich

Auch hier wird verwaltungsseitig informiert, dass die Firsthöhe nicht ein-
gehalten wird und das geänderte Unterlagen angefordert wurden. Der
Ausschuss signalisiert in diesem Zusammenhang wie auch schon zu TOP
4, dass eine Befreiung von der absolut zulässigen Firsthöhe nicht in Aus-
sieht gestellt wird.

Punkt 14: Behandlung von Anträgen, die noch nicht Bestandteil dieser Tages-
Ordnung waren

14-1: Bauantra9 auf Umnutzung des ehemaligen Verwaltungsgebäu-
des der Hilgers AG in freiberufliche Büros im OG und zu Wohn-
zwecken im EG. Flur 27. Nr. 450/7

Beschlüsse einstimmig

Das Einvernehmen wird erteilt.

Seitens des Ausschusses ergeht der Hinweis an die Kreis Verwaltung
Neuwied, den Stellplatznachweis zu prüfen, da die Anordnung nicht
den gesetzlichen Vorschriften entspricht und offensichtlich eine un-
eingeschränkte Nutzbarkeit nicht gegeben ist.
Ferner bittet der Ausschuss um Aufnahme des Hinweises in die Bau-
genehmigung, dass sämtliche Vorsorgemaßnahmen im Hochwas-
serfall (Stege, Rettungswege, ... ) vom Äntragsteller eigenverantwort-
lich und auf dessen Kosten sicherzustellen sind.

14-2: Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit
Doppelgarage, Flur 34, Nr. 583/13
hier: Frejstedunasverfahren nach S 67 LBauO

Beschluss: entbehrlich

Entsprechend der eingereichten Unterlagen stimmen die Planungen
mit den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes übereinrso
dass nach redaktioneller Vorlage der zwei fehlenden Ausfertigungen
der Freistellungsbescheid erteilt werden kann.



14. 3:Bauantraa auf Errichtung eines Einfamilienhauses mitGarage,
Flur 34, Nr. 583/7
hier: Abweichung von den textlichen Festseteungen des Bebau-
ungsplanes "Am Limes Teilbereich 2 II" hinsichtlich Über-
schreitung der Traufhöhe

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen wird erteilt und der beantragten Befreiung
zugestimmt.

14.4: Bauantrag auf Neubau eines Bungalows mit Garage, Flur 34, Nr.
"583/1 ~ ---., ---.... -"-,.. ». ^,
hier: Freistelfunasverfahren nach § 67 LBauO

Beschluss: entbehrlich

Der Ausschuss nimmt den bereits erteilten Freistellungsbescheid zur
Kenntnis.

14.5: Bauvoranfrage auf Erweiterung des Seminar- u. Bürobereich.
Flur 42. Nr. 209/5 ^ ------ ^. _". ^"". -..,"

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen wird soweit erforderlich erteilt.

14-6: Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses auf Boden-
platte mit Carport, Flur 34, Nr. 583/16.
hier: Abweichung von den textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes "Am Limes Teilbereich 2" hinsichtlich Über-
schreituna der Traufhohe

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen wird erteilt und der beantragten Befreiung wird
zugestimmt.

147i Bauantrag auf Neubau eines EinfamiUenhauses mit Garaae. Flur
34, Nr. 90/11 --.. --- ..... _^. »^,
hier: Abweichung von den textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes "ArienheUer Straße Teil 3"

Beschluss: entbehrlich



Die Verwaltung wird gebeten, die bauordnungsrechtlichen Bedenken
im Vorfeld mit den Antragstellern und dem beauftragten Planer aus-
zuräumen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Punkt 15: Beantwortung von Anfragen

Es lagen keine Anfragen vor.

Punkt 16: Mitteiluncien der Verwaltung

Es lagen keine Mitteilungen der Verwaltung vor.

Punkt 17: Bekanntgäbe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten
Beschlüsse

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde nur beraten, es wurden keine
Beschlüsse gefasst.

Mit einem Dank an die Anwesenden für die rege Mitarbeit, schloss der Vorsitzende die
Sitzung.
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Auszug aus den Geobasisinformationen
Liegenschaftskarte

/ ~ '

lÜieinlandp&b
VERMESSUNCS UND
KATASTERAMT
WESTERWALD-TAUNUS

Hergestellt am 29.01 2013

Flurstück. 20/7
Flur J2

Gemarkung; Rheinbrohl (0327)

Gemeinde.
Landkreis

Rtieinbrohl
Neuwied

Jahnstraßs 5

56457 Westertiurg

Su SW ?3

b5S55B1
Mattstabl 1 noo 0 1S 20 jo

''.^^^^^^^^s^^^sz^s^^^^
Hcrg6.ii.lii du.ch das Lands^iTit rur Vprm&ssunp uno Reobc.sisinfwatiun Phcinland.Pfalz



Auszug aus den Geobasisinformationen
Liegenschaftskarte

!tÄ^ Rheinlandpfab
VEPMESSUNCS-UND
KATASTERAMT
WE5TEKWALD-TAUNUS

Hergssteltt am 15 11,2018

FlurslQck: 5B3'23
Flirr 34
Gemarkung. RheinbroM

Gemeinde Rhembrohl
Lardkras Neuwied

Jahnstraße 5
56457 Westerburg

S596419

MaGstiibT 1000 :'?,, ui, u<c - 20 3(:> Mstsr
5596209

Veivieffältigun^w^eq^weckgsmd^.selas.e,. fc,»" unmit. eltare o^r rr,. telbarB Vermark^ng, Umwandlung oder VerflffemKcnung äer Geota.ispfor,nationen
bodarf der ̂-üsünmung der zuständigen VqrmeasLlngs- und K.iiastefbeho.-de ;§) 2 'lodebyeäülz üoe: dds amtliäe'VeT'mes'wng^TOsen')"

Hergestellt riurd- dasi Vermessunga- und Katas.-erarnt Westerwald-Taunus



Auszug aus den Geobasisinformafionen
Liegenschaftskarte Rhdolancpfab

VEIIMES5UNGS-UND
KATASTERAMT
WE5TERWALD-TAUNUS

Hergestellt aro 25. 01,2019

FlursfOck. 583/11
Flur 34
Semaricung; FShetnbrahl (0327)

Gemsfnda:
Landto-eis-

Rftefnbrohl
Neuwiod

Jahns&aße 5
56457 Wsstsrburg

5596419

bsge''us

..'e^eifaldffungBn für fflgsm Zwecks sind zugslasssn Etite uimiittBlbare octer
..^^^v^x^. ^^^^ss^s^M"::

Herstellt durch das Larosgamt fü," Vcnneasuns wd Getteisinfarw. Lon Rheinland. Pfalz"



Auszug aus cien Geobaslsinformationen
Liegenschaffskarte

» Rhdnlaßjpfab
VERMESSUNCS-UND
KATASTERAMT
WESTERWALO-TAUNUS

Heigsstelltaml2. 02.2019

FhffsRcfc 450/7
Hus 27
Qsniarkung- Rtielnbroh)

Gemeinde. Rhanbrohl
Landkreis, Neuwted

Jabnslrate 5
5S4S7 Westsrburg

swrsa

?^.t



Auszug aus den Geoba
Uegenschaftskarte

.nio.iHNäijHiunj-j.wnnya

a3Tm>önüa

Rheinlandpfalz

VfRMESSUNGS UND
KATASTiRAMT
WESTERWA1D-TAUNUS

Hasesteilt am Itl.S.UBig

Flurshjck 5S3/13
Flur- 34
Gemarkung Rhembrohf

Gemeinde Rheinbrohl
landkras. Neuwied

Jahnstraße 5
S8457 Westerturg

^wd

^6^"d\>^, ^?
^ ^S83

T?
583sw^J^'!swl't"'^
15

MaSsfabl 1000 Turn,.,, ',- -^--^" Meier

v~*^^£^^==?=S^T^S^^==^=--m
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Auszug aus cten Geobasisinformationen
>f'((t--fisriiatts!<drte '. ''''

'-. v" .<^ ^>
^

wi r ^~

<'!'. r!'lf-"tli< 1. il/

ItergesteDt ain 19 02 201y

FiiirstüA 'sgj/1
Fk'r ^4
'i'ini. -.rtwg Rheinb^ohl l0.<?7l

i !r ̂ ßo^Ek^
' ""115üßm;;, -i--Je ßHi-i M. - ", "..'

. -^^l^^H"'"!'fl;^

. l'fl' , - . ;. l,. -.

l VI AM)' .1

* |S!f'"'.. l'' iitlli

Gemiä'nde

l ^ntlkr'Stft

\i ~' ̂ "Z^% ~ . '' ',r~~^ ̂ -^ ^
^'WW<E^ SW7Wf.sScrt'U,üRhainüroht

Neuw'ed

3^

! ^^-<g\
^\\^y

^ \. ^- 5^

'N
^

Bauvorhaben
Bauort-
Bauherr

"fe^}^
O&R BAUHERR

' f fc ^»h.
U W W 1K

Neubau eines Bungalows mit Garage
Am Römemng, 56598 Rheinbrohl
Kann und HolgerPfUfer Theisfloss 7. 53557 Bad/Honninaen

^
QEUIGSEN, T803-2&19

r'w:^
OER AR^ITEKT
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Auszug aus den Geobasisinformationen
Liegenschaftskarte

yr

Rheinhßdp&k:"

HergestelH am 15, 112018

RuTstück 583/16
Flur- 34
Qemarkung, Rheinbrohl

Gemeinde'
Lanefkreis

Rheinbroht
Neuwled

VERMESSUNCS- UND
KATASTERAMT

( V/ESTERV/ALD-TAUNUS

Jahnstrafls 5
56457 Westerburg

55963B3

^^.x^
~15

4^.

5396173

151

VB^ieiältigungen (ur eigene Zwecke sind zugelassen Hm unmiUelbars ncteflT.Uetoare V^arMunr, l 1"".,^^" "^L.»«__uc"."". - . ' ::=-:=
-. ^^d;^^^^^^^^^^ss^^^sts£tes^^^^s'nto^

Hergs&tellt durc.h das Vermessungs. und Katasleramt Westewald-Taunu-,
irmal-onen



Auszug aus den Geobasisinformationen
Liegenschaftskarte Rheinfandp&k

VERMESSUNGS. UND
KATASTERAMT
WESTERWALD-TAUNUS

HergestaUt am07.03.2019

Flurstflcfc 90<4S 1f
Flur 34
Gemarkung: Rhetnbrohl

Gemeinde.
Landkreis

Rheinbrohl
Neuwied

Jahnstraße 5
S6457 Westefbuig

Bauland

90
75 1

501

SQI^

VeKieiaitfgungsnfur^ene Zwecke sind zugelassen Ehe unmittelbare oder rnjltetoare Vwnarkmg Umwandluni
MsasiaM . 1 ooo Metar

^^^^, ^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^,,. en


